
Zweiter Abschnitt 
Mitwirkung in der Schule 
 
§ 65 Aufgaben der Schulkonferenz 
 
(1) An jeder Schule ist eine Schulkonferenz einzurichten. Sie ist das oberste Mitwir-
kungsgremium der Schule, in dem alle an der Bildungs- und Erziehungsarbeit 
der Schule Beteiligten zusammenwirken. Sie berät in grundsätzlichen Angelegen-
heiten der Schule und vermittelt bei Konflikten innerhalb der Schule. Sie kann 
Vorschläge und Anregungen an den Schulträger und an die Schulaufsichtsbehörde 
richten. 
 
(2) Die Schulkonferenz entscheidet im Rahmen der Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften in folgenden Angelegenheiten: 
1. Schulprogramm (§ 3 Abs. 2), 
2. Maßnahmen der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung (§ 3 Abs. 3), 
3. Abschluss von Vereinbarungen über die Kooperation von Schulen und die 
Zusammenarbeit mit anderen Partnern (§ 4 Abs. 3, § 5, § 9 Abs. 3), 
4. Festlegung der beweglichen Ferientage (§ 7 Abs. 2), 
5. Unterrichtsverteilung auf sechs Wochentage (§ 8 Abs. 1), 
6. Einrichtung außerunterrichtlicher Ganztags- und Betreuungsangebote (§ 9 Abs. 2) 
sowie die Rahmenplanung von Schulveranstaltungen außerhalb des Unterrichts, 
7. Organisation der Schuleingangsphase (§ 11 Abs. 2 und 3), 
8. Vorschlag zur Einrichtung des Gemeinsamen Unterrichts (§ 20 Abs. 7 und 8), 
9. Erprobung und Einführung neuer Unterrichtsformen (§ 29 Abs. 2), 
10. Einführung von Lernmitteln (§ 30 Abs. 3) und Bestimmung der Lernmittel, 
die im Rahmen des Eigenanteils zu beschaffen sind (§ 96), 
11. Grundsätze für Umfang und Verteilung der Hausaufgaben und Klassenarbeiten, 
12. Grundsätze zum Umgang mit allgemeinen Erziehungsschwierigkeiten sowie zum 
Abschluss von Bildungs- und Erziehungsvereinbarungen (§ 42 Abs. 5), 
13. Information und Beratung (§ 44), 
14. Grundsätze für die Betätigung von Schülergruppen (§ 45 Abs. 4), 
15. Grundsätze über Aussagen zum Arbeits- und Sozialverhalten in Zeugnissen 
(§ 49 Abs. 2), 
16. Wirtschaftliche Betätigung, Geldsammlungen (§ 55) und Sponsoring (§ 99 Abs. 
1), 
17. Schulhaushalt (§ 59 Abs. 9), 
18. Wahl der Schulleiterin oder des Schulleiters (§ 61 Abs. 1 und 2), 
19. ergänzende Verfahrens- und Wahlvorschriften (§ 63 Abs. 6 und § 64 Abs. 5), 
20. Einrichtung und Zusammensetzung von Fachkonferenzen oder Bestellung 
einer Vertrauensperson (§ 70 Abs. 5), Teilkonferenzen und des Vertrauens-
ausschusses (§ 67 Abs. 1 und 2), 
21. besondere Formen der Mitwirkung (§ 75), 
22. Mitwirkung beim Schulträger (§ 76), 
23. Erlass einer Schulordnung, 
24. Ausnahmen vom Alkoholverbot (§ 54 Abs. 5), 
25. Erhöhung der Zahl der Vertretungen der Eltern in Fachkonferenzen und 
Bildungsgangkonferenzen (§ 70 Abs. 1), 
26. Empfehlung zum Tragen einheitlicher Schulkleidung (§ 42 Abs. 8). 
 
(3) Das Ministerium kann durch Rechtsverordnung der Schulkonferenz weitere 
Angelegenheiten aus der Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule zur 
Entscheidung übertragen. 
 
 



 
 
§ 72 Schulpflegschaft 
 
(1) Mitglieder der Schulpflegschaft sind die Vorsitzenden der Klassenpflegschaften 
sowie die von den Jahrgangsstufen gewählten Vertreterinnen und Vertreter. Ihre 
Stellvertreterinnen und Stellvertreter können, die Schulleiterin oder der Schulleiter 
soll beratend an den Sitzungen teilnehmen. 
Zwei vom Schülerrat gewählte Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 können 
mit beratender Stimme teilnehmen. Die Schulpflegschaft wählt eine Vorsitzende oder 
einen Vorsitzenden und bis zu drei Stellvertreterinnen oder Stellvertreter. Wählbar 
sind neben den Mitgliedern der Schulpflegschaft die stellvertretenden Vorsitzenden 
der Klassen- und Jahrgangsstufenpflegschaften; sie werden mit der Wahl Mitglieder 
der Schulpflegschaft. 
(2) Die Schulpflegschaft vertritt die Interessen der Eltern bei der Gestaltung 
der Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule. Sie berät über alle wichtigen 
Angelegenheiten der Schule. Hierzu kann sie Anträge an die Schulkonferenz richten. 
Die Schulpflegschaft wählt die Vertretung der Eltern für die Schulkonferenz und die 
Fachkonferenzen. Die Eltern können über die Bildungs- und Erziehungsarbeit auch 
unter sich beraten. 
(3) Die Schulpflegschaft kann eine Versammlung aller Eltern einberufen.  Die 
Elternversammlung lässt sich über wichtige Angelegenheiten der Schule unterrichten 
und berät darüber. 
(4) Schulpflegschaften können auf örtlicher und überörtlicher Ebene zusammen-
wirken und ihre Interessen gegenüber Schulträger und Schulaufsicht vertreten. 
 
§ 73 Klassenpflegschaft, Jahrgangsstufenpflegschaft 
 
(1) Mitglieder der Klassenpflegschaft sind die Eltern der Schülerinnen und  Schüler 
der Klasse, mit beratender Stimme die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer und 
ab Klasse 7 die Klassensprecherin oder der Klassensprecher und die Stellvertretung. 
Eltern volljähriger Schülerinnen und Schüler können daneben mit beratender Stimme 
teilnehmen. Die Klassenpflegschaft wählt zu Beginn des Schuljahres eine 
Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und eine Stellvertreterin oder einen Stellver-
treter. Die Eltern haben für jedes Kind gemeinsam eine Stimme. 
(2) Die Klassenpflegschaft dient der Zusammenarbeit zwischen Eltern, Lehrerinnen 
und Lehrern, Schülerinnen und Schülern. Dazu gehören die Information und der 
Meinungsaustausch über Angelegenheiten der Schule, insbesondere über die 
Unterrichts- und Erziehungsarbeit in der Klasse. Die Klassenpflegschaft ist bei der 
Auswahl der Unterrichtsinhalte zu beteiligen. Die Lehrerinnen und Lehrer der Klasse 
sollen auf Wunsch der Klassenpflegschaft an den Sitzungen teilnehmen, soweit dies 
zur Beratung und Information erforderlich ist. 
(3) Soweit kein Klassenverband besteht, bilden die Eltern der Schülerinnen und 
Schüler jeder Jahrgangsstufe die Jahrgangsstufenpflegschaft. Die Jahrgangs-
stufenpflegschaft wählt für jeweils 20 Schülerinnen und Schüler eine Vertreterin oder 
einen Vertreter für die Schulpflegschaft. Für jede Vertreterin oder jeden Vertreter wird 
eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter gewählt. 


